
 STADT EMMERICH AM RHEIN 
D E R  B Ü R GE R ME I ST E R  

 
 

 
 

Einladung 
zur 5. Sitzung 

des Haupt- und Finanzausschusses 

am Dienstag, dem 11.05.2021, 
um 17:00 Uhr in der Aula der Gesamtschule Emmerich am Rhein,  

Paaltjessteege 1, 46446 Emmerich am Rhein 
 

Vor dem Hintergrund der Covid-19 Pandemie haben Personen mit 
Krankheitssymptomen sowie Rückkehrende aus Risikogebieten der Sitzung 

fernzubleiben. 
Für alle Teilnehmer besteht die Verpflichtung, einen Mund-Nase-Schutz 

(mindestens der Kategorie FFP 2) zu tragen. 
 

Des Weiteren wird im Rahmen der Eigenverantwortung der Teilnehmer dringend 
empfohlen, zeitnah vor dem Sitzungstermin vom Angebot der Schnelltestung 

Gebrauch zu machen, um das Infektionsrisiko während der Sitzung zu minimieren. 
 

T a g e s o r d n u n g  

I. Öffentlich 

 
 1     Einwohnerfragestunde 

 
 2     Feststellung der Sitzungsniederschrift vom 30.03.2021 

 
 3   01 - 17 0221/2021 Bestellung zur Kämmerin 

 
 4   01 - 17 0220/2021/1 Bestellung zur Leiterin der Örtlichen Rechnungsprüfung 

 
 5   01 - 17 0225/2021 Bestellung zur weiteren Vertretung des Bürgermeisters 

 
 6   01 - 17 0222/2021 Zweckverband Studieninstitut Niederrhein; 

 hier: Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 
 

 7   02 - 17 0203/2021 1. Quartalsbericht 2021 
 

 8   03 - 17 0142/2021 1. Antrag auf zeitnahe Erstellung eines Konzeptes zur Überlassung der    
    Pavillons an der Luitgardis-Grundschule an den Kneippverein Elten  
    e. V.   
2. Antrag auf Gestaltung der Fläche des Schulgebäudes  
    Elten/Bürgerbad/Turnhalle/Parkplatz      incl. Fördermittelanfrage; 
    hier: Eingabe Nr. 4/2021 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
 

 9   06 - 17 0204/2021 Ordnungsrechtliche Schwerpunkte; 
hier: Sachstand 1. Quartal 2021 
 

 10   07 - 17 0205/2021/1 Zweite Änderung der Satzung der Stadt Emmerich am Rhein über die 
Unterhaltung und Benutzung von Gemeinschaftsunterkünften;   
hier: § 4 Höhe der Gebühren und Entgelte 
 
 
 
 



   

 
 

 11     Mitteilungen und Anfragen 
 

 12     Einwohnerfragestunde 

 
 
 
 
46446 Emmerich am Rhein, den 30. April 2021 
 
 
 
  
Peter Hinze 
Vorsitzender 
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  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Verwaltungsvorlage öffentlich 
01 - 17 

0221/2021 27.04.2021 
 
 
 
Betreff 

Bestellung zur Kämmerin 
 
 
Beratungsfolge 

Haupt- und Finanzausschuss 11.05.2021 

Rat 11.05.2021 

 
  
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Rat bestellt Frau Ulrike Büker mit Wirkung zum 01.06.2021 zur Kämmerin der Stadt 
Emmerich am Rhein. 
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Sachdarstellung : 

 
Frau Ulrike Büker tritt als Leiterin des Fachbereiches 2 –Finanzen- zum 01.06.2021 in den 
Dienst der Stadt Emmerich am Rhein. Der Haupt- und Finanzausschuss hat das 
Einvernehmen mit dem Bürgermeister im Sinne des § 7 Abs. 3 Buchst. a) der Hauptsatzung 
der Stadt Emmerich am Rhein in Verbindung mit § 73 Abs. 3 der Gemeindeordnung des 
Landes Nordrhein-Westfalens (GO NW) hinsichtlich der Einstellung der Frau Büker als 
Leiterin des Fachbereiches 2 bereits im Rahmen der Dringlichen Entscheidung vom 
01.12.2020, genehmigt durch Beschlussfassung des Haupt- und Finanzausschusses am 
09.02.2021 (Vorlage-Nr. 01-17 0070/2020) hergestellt.  
 
Wegen der herausgehobenen Stellung der Stadtkämmerin –auch gegenüber dem Rat der 
Stadt- erfolgt die Bestellung der Frau Büker zur Kämmerin aufgrund fehlender ausdrücklicher 
gesetzlicher Regelung durch den Rat der Stadt Emmerich am Rhein im Einvernehmen mit 
dem Bürgermeister im Rahmen der ihm obliegenden Organisationshoheit gem. § 62 Abs. 1 
Satz 3 GO NRW.  
 
  
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme ist im Stellenplan im Haushaltsjahr 2021 vorgesehen.  
 
 
Leitbild : 
 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2 
 
 
 
Peter Hinze 
Bürgermeister 
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  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Verwaltungsvorlage öffentlich 
01 - 17 

0220/2021/1 27.04.2021 
 
 
 
Betreff 

Bestellung zur Leiterin der Örtlichen Rechnungsprüfung 
 
 
Beratungsfolge 

Haupt- und Finanzausschuss 11.05.2021 

Rat 11.05.2021 

 
  
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Rat bestellt Frau Stadtverwaltungsrätin Melanie Goertz mit Wirkung zum 01.06.2021 zur 
Leiterin der örtlichen Rechnungsprüfung. 
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Sachdarstellung : 

 
Frau Stadtverwaltungsrätin Melanie Goertz wurde durch den Rat mit Wirkung zum 
01.06.2013 zur Leiterin der örtlichen Rechnungsprüfung bestellt. Nach dem plötzlichen Tod 
des Stadtkämmerers Herrn Stadtverwaltungsdirektor Ulrich Siebers hat sich Frau Goertz 
bereit erklärt, die Position der Stadtkämmerin interimsmäßig – für den Übergangszeitraum 
bis zum Abschluss des Nachbesetzungsverfahrens- wahrzunehmen. 
Der Rat berief sie vor diesem Hintergrund in seiner Sitzung am 05.11.2019 als Leiterin der 
örtlichen Rechnungsprüfung ab; seit November 2019 ist sie zur Kämmerin und Leiterin des 
Fachbereiches 2 –Finanzen- bestellt. 
 
Das Nachbesetzungsverfahren für die Position der Stadtkämmerin konnte zwischenzeitlich 
zum Abschluss gebracht werden; zum 01.06.2021 wird Frau Ulrike Büker ihren Dienst bei 
der Stadt Emmerich am Rhein aufnehmen und zur Leitern des Fachbereiches 2 –Finanzen 
sowie zur Stadtkämmerin berufen. 
 
Mithin kann Frau Stadtverwaltungsrätin Melanie Goertz ab dem 01.06.2021 erneut mit der 
Leitung der Örtlichen Rechnungsprüfung betraut werden. 
 
Als Leiterin des Fachbereiches 2 und Stadtkämmerin hat Frau Melanie Goertz die Haushalte 
der Jahre 2020 und 2021 aufgestellt. Daher wird die Prüfung der entsprechenden 
Jahresabschlüsse nicht durch sie, sondern durch die ebenfalls durch den Rat der Stadt 
bestellten Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung erfolgen. 
Gleiches gilt selbstredend auch für Prüfaufträge, die im Zusammenhang mit der Aufarbeitung 
der Greensill-Thematik durch die örtliche Rechnungsprüfung zu behandeln sind. 
 
Für die Bestellung und Abberufung der Leiter und der Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung 
ist gem. §§ 101 Abs. 4, 41 q) GO NRW ausschließlich der Rat zuständig.  
Gem. § 7 Abs. 3 Buchstabe b) Satz 2 der Hauptsatzung der Stadt Emmerich am Rhein berät 
der Rechnungsprüfungsausschuss den Rat bei der Bestellung und Abberufung. 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat die Angelegenheit in seiner Sitzung am 11.05.2021 
entsprechend vorberaten. 
 
Die Beschlussfassungen über Bestellung und Abberufung erfolgen grundsätzlich in 
öffentlicher Sitzung (§ 48 Abs. 2 Satz 1 GO NRW). Dies gilt selbst dann, wenn die 
Geschäftsordnung des Rates vorsieht, das „Personalangelegenheiten“ grundsätzlich in 
nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind. Die Bestellung und Abberufungen sind keine 
Personalangelegenheiten im geschäftsordnungsmäßigen Sinne, sondern Zuerkennung von 
Funktionen (vgl. Komm. GO NRW Kleerbaum/Palmen).  
 
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme ist im Stellenplan im Haushaltsjahr 2021 vorgesehen.  
 
Leitbild : 
 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2. 
 
 
 
Peter Hinze 
Bürgermeister 
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  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Verwaltungsvorlage öffentlich 
01 - 17 

0225/2021 29.04.2021 
 
 
 
Betreff 

Bestellung zur weiteren Vertretung des Bürgermeisters 
 
 
Beratungsfolge 

Haupt- und Finanzausschuss 11.05.2021 

Rat 11.05.2021 

 
  
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Rat beschließt, Frau Ulrike Büker ab dem 01.06.2021 zur weiteren Vertreterin des 
Bürgermeisters zu bestimmen und Frau Stadtkämmerin Melanie Goertz ab dem 01.06.2021 
als weitere Vertreterin abzuberufen. 
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Sachdarstellung : 

 
Gem. § 68 GO NW bestellt der Rat einen Beigeordneten zum allgemeinen Vertreter des 
Bürgermeisters; vor Ort hat Herr Erster Beigeordneter Dr. Stefan Wachs diese Funktion inne. 
Der Rat kann, wenn nur ein Beigeordneter vorhanden ist, eine/n weitere/n Bedienstete/n 
bestellen, die/der die allgemeine Vertretung übernimmt, wenn der allgemeine Vertreter 
verhindert ist.  
 
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Ablaufes der Dienstgeschäfte empfiehlt sich diese 
Vorgehensweise, die auch bislang praktiziert wurde. 
 
Der Rat hat in seiner Sitzung am 03.03.2020 beschlossen, Frau Stadtkämmerin Melanie 
Goertz zur weiteren Vertreterin des Bürgermeisters zu bestellen. Frau Goertz wird mit 
Wirkung zum 01.06.2021 wieder mit der Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung betraut 
werden (vgl. Vorlage 01-17 0220/2021). 
Diese Funktion ist nicht vereinbar mit der Bestellung zur weiteren Vertretung des 
Bürgermeisters; daher ist Frau Goertz mit Wirkung zum 01.06.2021 als Vertreterin des 
Bürgermeisters abzuberufen. 
 
Mit Wirkung vom 01.06.2021 wird Frau Ulrike Büker in den Dienst der Stadt Emmerich am 
Rhein eintreten, die Leitung des Fachbereiches 2 –Finanzen- übernehmen und zur neuen 
Stadtkämmerin (vgl. Vorlage 01-17 0221/2021) bestellt. 
 
Es wird daher empfohlen, die neue Stadtkämmerin Frau Ulrike Büker als Mitglied des 
Verwaltungsvorstandes mit dieser Funktion zu betrauen. 
 
 
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen. 
 
 
 
Leitbild : 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6. 
 
 
 
Peter Hinze 
Bürgermeister 
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  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Verwaltungsvorlage öffentlich 
01 - 17 

0222/2021 27.04.2021 
 
 
 
Betreff 

Zweckverband Studieninstitut Niederrhein; 
 hier: Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 
 
 
Beratungsfolge 

Haupt- und Finanzausschuss 11.05.2021 

Rat 11.05.2021 

 
  
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Rat beauftragt die Verwaltung, die als Anlage 1 beigefügte öffentlich-rechtliche 
Vereinbarung zwischen der Stadt Emmerich am Rhein und dem Zweckverband 
StudienInstitut NiederrheiN (S.I.N.N.) abzuschließen 
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Sachdarstellung : 

 
Das Studieninstitut Niederrhein (S.I.N.N), zuständig für Lehrgänge, Prüfungen, Fortbildungen 
und Personalentwicklung sowie Personalausleseverfahren in der öffentlichen Verwaltung, ist 
seit Anfang 2021 als Zweckverband organisiert. Die Städte Krefeld und Mönchengladbach 
sowie die Kreise Viersen, Wesel und Kleve sind seit dem Jahr 2001 gemeinsam Träger des 
StudienInstituts NiederrheiN (S.I.N.N.); das S.I.N.N. wurde dabei bis Ende 2020 in der 
Rechtsform einer BGB-Gesellschaft geführt. 
 
Der vollzogene Wechsel der Rechtsform liegt vorwiegend in verschiedenen gesetzlichen 
Änderungen im Bereich der Personalüberlassung sowie der Umsatzbesteuerung begründet. 
Um den kreisangehörigen Kommunen der originären Zweckverbandsmitglieder den Zugang 
zum Leistungsangebot des SINN zu gleichen Konditionen zu öffnen, sind unmittelbare 
rechtliche Bindungen zwischen dem Zweckverband und den Kommunen zu definieren.  
Hierzu sieht die beigefügte Zweckverbandssatzung (Anlage 2) in § 2 Absatz 5 eine 
entsprechende Möglichkeit in Form einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vor.  
Der Abschluss einer öffentlichen-rechtlichen Vereinbarung mit dem Zweckverband wird 
empfohlen. Eine finanzielle Verpflichtung entsteht aus dieser Vereinbarung nicht; eine 
bedarfsabhängige Buchung der Fort- und Ausbildungsveranstaltungen ist auch weiterhin. 
 
Die Städte- und Gemeinden des Kreises Kleve beabsichtigten sämtlich den Abschluss einer 
solchen Vereinbarung und haben zum Teil bereits entsprechende Beschlusslagen 
herbeigeführt. 
Es ist vorgesehen, die öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen durch die 
Verbandsversammlung am 21.05.2021 bestätigen zu lassen und anschließend zur 
Genehmigung an die Bezirksregierung Düsseldorf weiter zu leiten.  
 
 
  
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen. 
 
 
 
Leitbild : 
 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2 
 
 
 
Peter Hinze 
Bürgermeister 
 
 
Anlage/n: 
01 - 17 0222 2021 A  1 öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
01 - 17 0222 2021 A  2 Satzung SINN 
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Betreff 

1. Quartalsbericht 2021 
 
 
Beratungsfolge 

Haupt- und Finanzausschuss 11.05.2021 

 
  
 
 
Kenntnisnahme(kein Beschluss) 
 
Der Rat nimmt den 1. Quartalsbericht 2021 über die Finanzlage der Stadt Emmerich am 
Rhein zum 31.03.2021 zur Kenntnis. 
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Sachdarstellung : 

 
 
Der in der Anlage beigefügte 1. Quartalsbericht 2021 enthält wesentliche Aussagen über den 
Stand der aktuellen Entwicklung der Verteilmasse, der Vorabdotierungen und der Budgets. 
Zudem enthält der Bericht die Entwicklung der bedeutendsten Ertragspositionen der 
Verteilmasse, die von den einzelnen Fachbereichen zum Stichtag 31.03.2021 ermittelten 
Abweichungen zur bisherigen endgültigen Planung 2021 sowie wesentlichen Abweichungen 
der Investitionsmaßnahmen der einzelnen Fachbereiche.  
Die Stadtkämmerin wird in der Sitzung am 27.04.2021 die Struktur und Inhalte des Berichts 
zusammenfassend erläutern. 
 
  
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Siehe Vortrag 
 
 
Leitbild : 
 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2. 
 
 
 
Peter Hinze 
Bürgermeister 
 
 
Anlage/n: 
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I. Einleitung 

 

Der 1. Quartalsbericht des Jahres 2021 enthält unter II. den Stand der aktuellen Entwick-
lung der Verteilmasse, der Vorabdotierungen und der Budgets. Zudem enthält der Be-
richt die Entwicklung der bedeutendsten Ertragspositionen der Verteilmasse, die bis zum 
Stichtag festgestellten coronabedingten Mindererträge und Mehraufwendungen sowie 
Informationen zum Stand der Investitionsmaßnahmen, der Fördermittel und dem Schul-
denstand.  

Darüber hinaus wird unter III. aus den von den einzelnen Fachbereichen zum Stichtag 
31.03.2021 ermittelten Abweichungen zur bisherigen endgültigen Planung 2021 sowie 
wesentlichen Abweichungen der Investitionsmaßnahmen der einzelnen Fachbereiche 
eine Prognose unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen formuliert. 
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II. Quartalsbericht 31.03.2021 

 

1. Ergebnisrechnung 

 

Nachfolgende Darstellungen der Gesamterträge und –aufwendungen sowie unterglie-
dert nach Verteilmasse, Vorabdotierungen und Budgets sind zum aktuellen Zeitpunkt 
und aufgrund des noch jungen Jahres wenig aussagekräftig, gewinnen jedoch im Laufe 
des Jahres an Substanz. 
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a. Verteilmasse  
 

 
 

Die bedeutendste Ertragsposition der Stadt Emmerich am Rhein ist neben dem Gemein-
deanteil an der Einkommensteuer (als Gemeinschaftssteuer von Bund, Ländern und Ge-
meinden) und der Schlüsselzuweisung (als Zuweisung aus dem Kommunalen Finanz-
ausgleich), die Gewerbesteuer. Die Gewerbesteuer trägt im Ergebnisplan 2021 einen 
Anteil an den Gesamterträgen von 25 %. Im Folgenden ist die Entwicklung der Gewer-
besteuer – unterteilt nach Vorauszahlungen und Nachveranlagungen – im Zeitverlauf 
dargestellt. 

 

 
 

Die Gewerbesteuer ist im laufenden Jahr Schwankungen unterworfen, die zum aktuellen 
Zeitpunkt nicht zu prognostizieren sind. Das Vorauszahlungssoll der vergangenen Jahre 
war mit 18,4 Mio. Euro auf einem hohen Niveau. Coronabedingte Unwägbarkeiten führ-
ten jedoch zu einer vorsichtigen Planung und Prognose des Jahres 2021. 
 

vorl. Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Ist 31.03.2021

Verteilmasse 42.968 38.449 40.409 31.422
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Der Bescheid zur endgültigen Festsetzung der Schlüsselzuweisungen lag bereits Ende 
Januar 2021 vor und konnte demnach im endgültigen Haushaltsplan 2021 berücksichtigt 
werden. Eine Abweichung zum Plan ist somit nicht zu erwarten.  
Die Abrechnung des 1. Quartals des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird 
erst Ende April 2021 erwartet, so dass zum aktuellen Zeitpunkt keine verlässliche Aus-
sage zu evtl. Abweichungen zum Planansatz getroffen werden kann. 

 
 
 

b. Vorabdotierungen 
 

 

 
Die Vorabdotierungen beinhalten in erster Linie die Betriebskostenzuschüsse an die ei-
genbetriebsähnlichen Einrichtungen Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein (KBE) und 
Kultur Künste Kontakte Emmerich am Rhein (KKK) sowie an die Wirtschaftsförderungs- 
und Stadtmarketing-Gesellschaft Emmerich am Rhein mbH (WfG). Die laufenden Be-
triebskostenzuschüsse sind bereits mit ihren monatlichen Abschlägen in der v. g. 
Summe berücksichtigt, eingeplante Sonderzuschüsse wurden bisher nicht ausbezahlt. 

 

Eine detaillierte Übersicht der einzelnen Zuschüsse an diese Beteiligungen bildet das 
nachfolgende Diagramm ab: 

vorl. Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Ist 31.03.2021

Vorabdotierungen 5.500 6.021 6.429 5.593
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c. Budgets 

 

 

 

Die Budgets wurden im ersten Quartal vergleichsweise nur gering in Anspruch genom-
men. Diese Entwicklung ist jedoch üblich und stellt keine Besonderheit gegenüber Vor-
jahren dar. Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung befinden sich viele geplanten 
Maßnahmen noch in der Vorbereitungsphase.  

 

Eine detaillierte Übersicht der einzelnen Budgets liefert die nachfolgende Aufstellung: 
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2. Corona 

 
Der endgültige Haushaltsplan 2021 sieht coronabedingte Mindererträge und Mehrauf-
wendungen vor, die gemäß § 4 Absatz 5 NKF-CIG als außerordentlicher Ertrag in den 
Ergebnisplan aufzunehmen sind, um so die negativen finanziellen Auswirkungen für das 
jeweilige Haushaltsjahr zu isolieren. Nachfolgend aufgeführte Positionen haben bis zum 
31.03.2021 bereits Auswirkungen gezeigt: 

Ø Elternbeiträge Tagespflege, Kita, OGS und Schule Plus 01/2021 unter Berücksichti-
gung der hälftigen Übernahme durch das Land NRW      
                     31.110 € 
Ø Zusätzlicher Reinigungsaufwand (Materialien, Fremdreinigung)  
                         rd. 8.800 € 

Ø Arbeitsschutz (insb. Hygienartikel, z.B. Masken) 
              rd. 33.000 € 
 
Ø Porto (Maskenversand, Halbjahreszeugnisse Schulen) 

          rd. 1.000 € 

 

3. Investitionen 

 
In Anlehnung an die Übersicht über Investitionsmaßnahmen im Vorbericht zum endgül-
tigen Haushaltsplan 2021 (Seite 27) sowie den Präsentationen im Rahmen der Haus-
haltsplanberatung wird nachfolgend die Übersicht um die Spalten des ersten Quartals-
berichts (Ist 31.03.2021 sowie zum Berichtsdatum durch Aufträge gebundene Mittel 
( Obligo)) ergänzt. Bei den Investitionen gilt die unter 1 c) Budgets getätigte Aussage 
gleichermaßen. Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung befinden sich viele Maß-
nahmen noch in der Vorbereitungsphase, so dass die eingeplanten Investitionsplanan-
sätze zum aktuellen Zeitpunkt nur gering in Anspruch genommen wurden. 

 

 vorl. Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Ist 31.03.2021

Stabsstellen 452 856 920 152

0100 - FB 1 5.144 5.047 6.324 2.536

0200 - FB 2 830 1.009 1.298 249

0401-0402 - FB 4 Jugend 8.750 12.598 12.253 4.440

0403-0415 - FB 4 Schule 2.763 2.955 4.980 470

0700 - FB 7 1.160 2.595 1.903 -557

0300 - FB 3 5.459 6.831 7.165 1.443

0500 - FB 5 1.997 3.562 3.931 497

0600 - FB 6 748 989 1.303 223

27.303 36.442 40.077 9.453

in Tausend Euro
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4. Fördermittel 

 
In Anlehnung an die Übersicht über erhaltene Zuwendungen für Investitionen und In-
vestitionsfördermaßnahmen im endgültigen Haushalt 2021 (Seite 425) wird nachfol-
gend die Übersicht um die Spalten der Quartalsberichte ergänzt. Zum aktuellen Zeit-
punkt wird erwartet, dass die eingeplanten Zuwendungen bewilligt werden und in 2021 
zufließen. Abgesehen von ersten Abschlägen aus den pauschalen Zuwendungen (In-
vestitions-, Schul- und Sportpauschale) hat bis zum 31.03.2021 kein Zufluss von För-
dermitteln stattgefunden. Auch das ist jedoch in Anbetracht des noch jungen Jahres 
nicht ungewöhnlich. 

Investionsmaßnahmen 2021
Plan 2021 31.03.2021 Obligo

25.253 1.637 7.117

Baumaßnahmen 16.590 1.299 6.792

Wette Telder – Umbau 1.000 0 44

Gebäude Brink – Umbau Gesamtschule 3.575 552 6.465

Gebäude Paaltjessteege – Umbau Gesamtschule 90 3 0

Gebäude Grollscher Weg – Umbau Gesamtschule 3.000 0 0

Neumarkt 1.300 0 37

Nierenberger-/Duisburger Str. Radweg 1.953 0 0

BÜ-Beseitigung Löwentor 400 0 0

BÜ-Beseitigung ‘s-Heerenbergerst Str. 100 0 0

Deichkrone Vrasselt-Dornick-Praest 200 0 0

Radweg Netterdensche Str. (L90) 150 0 0

Abteistraße/Martinusstraße 313 0 0

Gehweg Lindenallee 263 0 0

Lange Straße 100 0 0

Umgestaltung Geistmarkt 835 5 0

Umgestaltung Kleiner Löwe 139 3 0

Schule im Quartier 250 0 0

Herrichtung Kleiner Wall 1.000 0 0

Straßenentwässerung Bergher Weg 130 0 144

Am Bollwerk 160 0 0

Umbau Dr. Robbers Park Elten 373 0 0

Erwerb Finanzanlagen 4.045 0 0

"Sondervermögen EGE" 2.000 0 0

Zuführung Kommunaler Versorgungsrücklagen-Fonds 2.000 0 0

Erwerb bew. Anlagevermögen und Grdst./Geb. 4.618 338 325

EDV-Anschaffungen Verwaltung 294 10 79

EDV-Anschaffungen Schulen 835 0 217

Sonstige Anschaffungen 885 0 16

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 2.124 162 0

in Tausend Euro
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5. Schuldenstand 

 
Investitionskredite 

Der Gesamtfinanzplan 2021 sieht Investitionskredite von 12.636 TEUR vor, der Schul-
denstand würde sich somit auf 29.116 TEUR bis zum 31.12.2021 erhöhen. 

Bis zum Stichtag 31.03.2021 waren keine Kreditaufnahmen erforderlich, d.h. es wur-
den lediglich Tilgungen vorgenommen. Die folgende Abbildung verdeutlich die zuvor 
genannte Aussage. 

Erhaltene Zuwendungen im Haushaltsplan 
des Jahres: 

Plan Ist Ist Ist Prognose

2021 2021 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021
Investitionsmaßnahme TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

1 2 3 4 5 6

Förderung Projekt "Emmericher Geschichte digital erleben" 28 0 28

Wette Telder 187 0 187

Stadion-Laufbahnbeleuchtung 72 0 72

DigitalPakt Schule (investiver Anteil) 302 0 302

Bahnhofsumfeld Planungskosten,
Fahrradboxen - Land

128 0 128

Deichkrone Vrasselt-
Dornick-Praest - Land

85 0 85

Nierenberger-/Duisburger Straße Radweg - Land 548 0 548

Radweg Netterdensche Str. (L90/Kl.Netter) - Land 50 0 50

Netterdensche Str. T1-Radwegern. zw. Hansastraße und 
Reekscher Weg - Land

 - 0  -

Umgestaltung Geistmarkt - Land 452 0 452

Umgestaltung Kleiner Löwe - Land 81 0 81

Schule im Quartier - Land 175 0 175

Skateranlagen H.d. Kapaunenberg und Gymnasium 113 0 113

Investitionspauschale 1.867 700 1.867

Schulpauschale 853 320 853

Sportpauschale 101 38 101

Feuerschutzpauschale 69 0 69

Summe 5.111 1.058 0 0 5.111

Übersicht über erhaltene Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
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Liquiditätskredite 

Seit dem 23.11.2017 mussten keine Liquiditätskredite aufgenommen werden. Die Li-
quidität ist weiterhin stabil. Zum 31.03.2021 verfügte der Bestand an liquiden Mitteln 
über 16 Mio. EUR, wovon jedoch 6 Mio. EUR Festgeldeinlage bei der Greensill Bank 
AG aufgrund Eröffnung des Insolvenzverfahrens nunmehr als Forderungen auszuwei-
sen sind. 

 

III. Prognosebericht 

 
Für die Verteilmasse werden nach aktuellem Stand keine Änderungen erwartet. 

 
Bei den Vorabdotierungen muss bei dem Betriebskostenzuschuss an die eigenbe-
triebsähnliche Einrichtung Kultur Künste Kontakte Emmerich am Rhein (KKK) 
mit einem Fehlbetrag für das Wirtschaftsjahr 2021 gerechnet werden. Alle geplanten 
Veranstaltungen für die Saison 2020/2021 wurden bis zum Sommer 2021 abgesagt.  
Umsatzerlöse werden im genannten Zeitraum nicht erzielt. Jegliche Unterstützungsleis-
tungen wurden seitens Eigenbetriebs beantragt, eine Bewilligung ist noch nicht ergan-
gen. 
Darüber hinaus endet auch das Wirtschaftsjahr 2020 des Eigenbetriebs KKK mit einem 
Fehlbetrag. Aufgrund eines zwischenzeitlich gewährten Abschlags der von KKK bean-
tragten November-/Dezemberhilfen reduziert sich der Fehlbetrag auf rd. 9 TEUR. Die-
ser ist ebenfalls durch den städtischen Haushalt auszugleichen. 

Seitens der Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing-Gesellschaft Emmerich 
am Rhein (WfG) wurde mitgeteilt, dass aufgrund der anhaltenden Pandemie in 2021 
keine Großveranstaltung durchgeführt wird. Der Sonderzuschuss „Emmerich im Lich-
terglanz“ in Höhe von 100 TEUR entfällt somit, stattdessen plant die WfG Veranstaltun-
gen, die unter Berücksichtigung der geltenden Schutz- und Hygienevorgaben durch-
führbar sind. Zur Umsetzung dieser Formate soll der v. g. Sonderzuschuss anteilig in 
Anspruch genommen werden.  
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Die Budgetverantwortlichen haben in überwiegender Anzahl keine wesentlichen Abwei-
chungen angezeigt. 

 
Das Budget des Fachbereich 2 - Finanzen wird aufgrund eingelegter Liquider Mittel 
bei der Greensill Bank AG eine Wertberichtigung auf Forderungen in Millionenhöhe 
vornehmen müssen. Die Aufstellung eines Nachtrags wird damit unumgänglich. 

 
Beim Fachbereich 4 – Jugend, Schule, Sport wird der Verzicht auf die Erhebung von 
Elternbeiträgen OGS und Schule Plus für die Monate Februar 2021 bis April 2021 ei-
nen Minderertrag von 98 TEUR verursachen. 
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  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Verwaltungsvorlage öffentlich 
03 - 17 

0142/2021 18.02.2021 
 
 
 
Betreff 

1. Antrag auf zeitnahe Erstellung eines Konzeptes zur Überlassung der Pavillons an der            
    Luitgardis-Grundschule an den Kneippverein Elten e. V.   
2. Antrag auf Gestaltung der Fläche des Schulgebäudes Elten/Bürgerbad/  
    Turnhalle/Parkplatz incl. Fördermittelanfrage; 
    hier: Eingabe Nr. 4/2021 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
 
 
Beratungsfolge 

Haupt- und Finanzausschuss 11.05.2021 

 
  
Beschlussvorschlag 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt, nach Auszug der Stadtverwaltung (Archiv 
Außenstelle, Lager Fachbereich 7), den Pavillon der Luitgardisschule in Elten an den 
Kneippverein Elten e. V. zu vermieten. 
Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt, mit den Beratungen zur Platzumgestaltung im 
Herbst 2021 zu beginnen. 
 
 

STADT EMMERICH AM RHEIN 
D E R  B Ü R GE R ME I ST E R  
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Sachdarstellung : 

 
 
Der „Pavillon“ an der der Luitgardisgrundschule in Elten besteht aus vier Klassenräumen und 
einem kleinen Sanitärtrakt. Er wird seit dem Ende der Hauptschule im Sommer 2019 von 
unterschiedlichen Beteiligten genutzt: 
Der Fachbereich 7 nutzt einen Klassenraum zur Lagerung von Einrichtungsgegenständen 
und Geräten, welche zur Ausstattung von Wohnraum für Asylsuchende benötigt werden. 
Diese vorübergehende Unterbringung ist bis zur Errichtung einer (geplanten) Halle auf dem 
Gelände der KBE (vermtl. Frühjahr 2022) notwendig. 
Die Stabsstelle 13 nutzt einen Klassenraum als Außen- bzw. Lagerstelle für das Stadtarchiv, 
da entsprechende Unterlagen nicht mehr im Rheinmuseum untergebracht werden können. 
Diese vorübergehende Unterbringung ist aktuell bis zur Abarbeitung des (neuen) 
Raumkonzepts geplant, aus welchem sich ggf. eine Raumzuweisung im Rathaus selbst oder 
eine Anmietung in der näheren Umgebung des Rathauses ableiten lässt.  
Die TIK Theater GbR nutzt (unentgeltlich) einen Klassenraum als Lager für Aufführungs- und 
Bühnenelemente, welche im Rahmen des Projektes „Kultur und Schule“ für Aufführungen in 
der Luitgardisgrundschule zum Einsatz kommen. Ein geeigneter Ersatzraum ist in der 
näheren Umgebung nicht vorhanden. Der ehem. Lagerbereich in den Räumen der 
Grundschule musste, aufgrund anderer schulischer Nutzungen, aufgegeben werden. Die 
Stadt(Verwaltung) Emmerich am Rhein ist nicht verpflichtet, einen entsprechenden 
Lagerraum zur Verfügung zu stellen. Die Schulleitung der Luitgardisgrundschule hat auf 
Nachfrage bestätigt, dass es sich um Gegenstände handelt, welche im Rahmen der 
Schulaufführungen genutzt werden. 
Der vierte Klassenraum wurde auf Wunsch des Kneippvereins Elten e. V. an diesen 
vermietet - Gymnastikkurse. Die Vorsitzende des Kneippvereins trat mit einem 
entsprechenden Wunsch 2020 (erneut) an die Stadtverwaltung heran, äußerte dabei aber 
den Wunsch, dass gesamte Objekt als Verein zur Verfügung gestellt zu bekommen.  
 
Durch den Heimfall Kolping-Bildungswerk e.V. (Karl-Kaster-Haus), Groendahlscher Weg 
108, in 46446 Emmerich am Rhein (Ratsbeschluss 26.09.2017) war die Stadt Emmerich am 
Rhein bis Ende März 2021 Vermieter dieses Objekts für das Berufsbildungszentrum Kreis 
Kleve e. V. (BBZ) – Übernahme bestehender Mietvertrag zum Zeitpunkt des Heimfalls. Mit 
Auszug des BBZ steht der Stadt Emmerich am Rhein hier ab Anfang April 2021 eine 
Liegenschaft zur Verfügung, welche zukünftig einer gewerblichen Nutzung zugeführt werden 
könnte, aber auch zwischenzeitlich ohne größeren Aufwand als Lagerraum (Fachbereich 7, 
Außenstelle Stadtarchiv) genutzt werden kann. Es werden dort z. B. auch die Gegenstände 
des JuCa`s am Brink, die im Zuge der Bau- und Abrissmaßnahme dort entfernt werden 
müssen, zwischengelagert. 
 
Seitens der Verwaltung werden zwei Möglichkeiten vorgeschlagen/ stehen zur Auswahl: 
Variante Frühjahr 2022: Ab dem Zeitpunkt des „Umzugs“, des Fachbereich 7 und der 
Stabsstelle 13 in die Halle der KBE (vermtl. Frühjahr 2022), die weiteren Klassenräume an 
den Kneippverein e. V. zu vermieten. Die Nutzung der TIK Theater GbR würde zu diesem 
Zeitpunkt untersagt (gekündigt) werden. 
Variante Sommer 2021: Die im Pavillon eingelagerten Gegenstände des Fachbereichs 7 und 
der Stabsstelle 13 in das Karl-Kaster-Haus umzuziehen/ umzulagern – Durchführung vermtl. 
bis Beginn der Sommerferien möglich und ab Beginn des neuen Schuljahres 2021/ 2022 die 
Räumlichkeiten des Pavillons an den Kneippverein e. V. zu vermieten. Die Nutzung der TIK 
Theater GbR würde zum Beginn der Sommerferien untersagt (gekündigt) werden. 
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Bis zur Fertigstellung des Umbaus/ Neubaus des Gesamtschulstandortes Grollscher Weg 
sollte nur eine Vermietung in Betracht kommen, welche es der Stadtverwaltung kurzfristig 
erlaubt, die Räumlichkeiten wieder für andere (schulische) Zwecke zu nutzen. Da so immer 
gewährleistet ist, dass ein Ausweichstandort während der Bauphase für die Gesamtschule 
von vier Klassenräumen vorgehalten werden kann.  
Im Anschluss an den Um- bzw. Neubau am Grollschen Weg kann z. B. über andere 
Überlassungsvarianten oder einen langfristigen Mietvertrag beraten werden. 
 
Der Parkplatz (27 Plätze) vor dem Schulgebäude der Luitgardisgrundschule wird von 
verschiedenen Gruppen genutzt (Mitarbeitern der Schule, Mitglieder von Sportvereinen, 
Eltern des angrenzenden Kindergartens Rappelkiste, Besucher des Lehrschwimmbeckens) 
und ist zu „Stoßzeiten“ vollständig belegt - Nachfrage größer als Angebot.  
Neben dem Parkplatz befindet sich vor dem Schulgebäude, hin zur Bergstraße, auch eine 
(wenig Ansehnliche) Grünfläche, welche in der Vergangenheit als Standort für ein Ärztehaus 
dienen sollte und aktuell keine konkrete Nutzung hat. 
Direkt vor dem Pavillon, welcher aktuell von der Stadtverwaltung, der TIK Theater GbR und 
dem Kneippvereins Elten e. V. genutzt wird, befindet sich der ehm. Sportplatz (Ascheplatz) 
der Schule. Dieser Platz wird momentan nicht von der Schule genutzt. 
Der vom Antragsteller geschilderte Gesamteindruck der unbebauten Fläche bietet, auch 
nach Meinung der Verwaltung, Anlass nach Veränderungsmöglichkeiten bzw. Neugestaltung 
zu suchen. 
 
Die Anzahl der Kindergartenplätze im Ortsteil Elten muss erweitert werden - höherer Bedarf. 
Für eine Erhöhung des Angebots kommen drei Wege in Frage: Erweiterung des Angebots 
der Einrichtung Rappelkiste, Erweiterung der Einrichtung St. Martinus oder Neubau eines 
dritten Kindergartens in Elten. Die Überlegungen/ Abwägungen zu den jeweiligen 
Möglichkeiten sind noch nicht abgeschlossen und werden vermtl. bis zum Ende des 
Sommers andauern. 
Der Jugenhilfeausschuss hat am 11.03.21 zur Kita Planung in Elten beschlossen, den 
Ausbau des Familienzentrums St. Martinus um die Erweiterung einer Kita-Gruppe für die 
Betreuung von Ü3 und U3 Kindern. Der (mögliche) Ausbau ist abhängig von der Zustimmung 
des Bistums Münster und der Kirchengemeinde St. Vitus. Der Jugendhilfeausschuss 
beauftragte ferner die Verwaltung eine mögliche räumliche Erweiterung der Kita Rappelkiste 
im Bezirk Elten für die dauerhafte Einrichtung einer halben Kita-Gruppe zu prüfen.  
Für den Fall, dass es zu einer Erweiterung des Kindergartens Rappelkiste kommt und der 
Gebäudeeigentümer dazu bereit ist, wird dies Auswirkungen auf die Parkraumsituation um 
die Luitgardisgrundschule haben und ggf. auch Baulastübernahmen auf städtischer Seite 
notwendig machen. Der Kindergarten Rappelkiste wird über die Emmericher Straße 
erschlossen. In der Praxis nutzen aber viele Eltern den Weg über den Ascheplatz der 
Schule, entweder direkt von der Bergstraße oder vom Parkplatz aus. Ferner müssten bei 
einer Erweiterung des Kindergartens zusätzliche Stellplätze nachgewiesen werden. 
Da die Entscheidung zur Erweiterung des Kindergartens Rappelkiste von entsprechender 
Bedeutung für die mögliche Flächengestaltung und Flächenzuordnung vor der Grundschule 
ist, sollte die Planung hierzu, wenn überhaupt, erst im Anschluss erfolgen (ab Herbst 2021). 
Ob Mittel für eine Umplanung der Freifläche bereitgestellt werden sollen (Antragsteller 
beziffert die Planungskosten bis zur Leistungsphase 3 - Entwurf mit 22 bis 28,5 T €), kann 
auch im Rahmen der Haushaltberatungen 2022 (Dezember 2021) diskutiert und ggf. 
beschlossen werden (Gesamtkosten der Maßnahme schätzt der Antragsteller auf ca. 410 bis 
670 T €).  
Darüber hinaus wäre (noch) zu klären, ob der Parkraum und die entsprechenden 
(Fahr)Wege entsprechend zu widmen sind bzw. weiter „private“ städtische Flächen betrieben 
werden sollen. 
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Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die beiden Maßnahmen sind (bisher) nicht im Haushalt abgebildet. 
 
Leitbild : 
 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2. 
 
 
 
Peter Hinze 
Bürgermeister 
 
 
Anlage/n: 
03 - 17 0142 2021 A 1 Eingabe Nr. 4 2021 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
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  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Verwaltungsvorlage öffentlich 
06 - 17 

0204/2021 14.04.2021 
 
 
 
Betreff 

Ordnungsrechtliche Schwerpunkte; 
hier: Sachstand 1. Quartal 2021 
 
 
Beratungsfolge 

Haupt- und Finanzausschuss 11.05.2021 

 
  
 
 
Kenntnisnahme(kein Beschluss) 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis.  
 
 
 

STADT EMMERICH AM RHEIN 
D E R  B Ü R GE R ME I ST E R  
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Sachdarstellung : 

 
Der Fachbereich 6 – Bürgerservice und Ordnung ist als örtliche Ordnungsbehörde  
maßgeblich für die Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-
CoV-2 verantwortlich. Da die hiermit verbundenen verschiedenartigen Aufgaben neben den 
übrigen Obliegenheiten der Ordnungsbehörde zu bewältigen sind, gilt es insgesamt 
Schwerpunkte zu setzen. Diese können nur insoweit kontinuierlich bearbeitet werden als 
nicht akute Gefahren ein kurzfristiges Handeln erfordern.  
 
Die ordnungsrechtlichen Schwerpunkte des 1. Quartals 2021 betreffen folgende Themen: 
 

1. Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 
2. Leiharbeiterunterkünfte: Ordnungsrechtliche Aspekte  
3. Einrichtung eines Kommunalen Ordnungsdienstes  

 
Die Leiterin des Fachbereichs 6 wird im Rahme der Sitzung mündlichen über die ordnungs-
rechtliche Schwerpunktsetzung und die Umsetzung entsprechender Maßnahmen im 1. 
Quartal 2021 berichten.  
 
  
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen. 
 
 
Leitbild : 
 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.1 
 
 
 
Peter Hinze 
Bürgermeister 
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  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Verwaltungsvorlage öffentlich 
07 - 17 

0205/2021/1 29.04.2021 
 
 
 
Betreff 

Zweite Änderung der Satzung der Stadt Emmerich am Rhein über die Unterhaltung und 
Benutzung von Gemeinschaftsunterkünften;   
hier: § 4 Höhe der Gebühren und Entgelte 
 
 
Beratungsfolge 

Haupt- und Finanzausschuss 11.05.2021 

Rat 11.05.2021 

 
  
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Rat beschließt die als Anlage 1 beigefügte 2. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt 
Emmerich am Rhein über die Unterhaltung und Benutzung von Gemeinschaftsunterkünften. 
 
 

STADT EMMERICH AM RHEIN 
D E R  B Ü R GE R ME I ST E R  
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Sachdarstellung : 

 
Die zurzeit geltende Satzung der Stadt Emmerich am Rhein über die Unterhaltung und 
Benutzung von Gemeinschaftsunterkünften vom 12.11.2018 legt im § 4 Absatz 4 die Höhe 
der Benutzungsgebühr auf Grundlage der Gebührenkalkulation für das Jahr 2020, die Ende 
2019 berechnet wurde, fest. 
 
Zwischenzeitlich wurde eine Gebührenkalkulation für das Jahr 2021 erarbeitet. Hierbei 
wurden die entsprechenden Zahlungsströme aus dem Jahr 2019 ausgewertet und aktuelle 
Änderungen (z.B. Änderungen im Immobilienbestand) vorausschauend berücksichtigt. Die 
entsprechende Gebührenkalkulation liegt als Anlage bei und weist eine um 27,48 € 
günstigere Monatsgebühr auf: 
 
     derzeit   ab 2021     
Grundgebühr  146,53 € 128,77 € 
Verbrauchsgebühr   37,14 €   30,81 € 
Stromgebühr    29,80 €   26,41 € 
Gesamtgebühr 213,47 € 185,99 € 
 
Durch Reduzierung der vorgehaltenen Kapazitäten, wirtschaftlich sinnvolle Wechsel im 
Bestand der angemieteten Objekte, geringere kalkulatorische Zinsen sowie Reduzierung des 
Personalaufwands bei fast gleichbleibender Bewohnerzahl, errechnen sich günstigere 
Gebührensätze. 
 
Da es sich um eine kostendeckende Einrichtung handelt und um diese positive Entwicklung 
an die Bewohner der Gemeinschaftsunterkünfte weitergeben zu können, ist es erforderlich, 
die Beträge im § 4 der o.a. Satzung entsprechend an die aktuelle Gebührenkalkulation für 
das Jahr 2021 anzupassen. 
 
Zur Umsetzung bedarf es einer Änderung der Satzung der Stadt Emmerich am Rhein über 
die Unterhaltung und Benutzung von Gemeinschaftsunterkünften. 
 
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme passt die Benutzungsgebühren durch die Neukalkulation auf ein 
kostendeckendes Niveau an, welches sich im Gleichklang mit den entsprechenden 
Ausgabepositionen entwickelt. 
 
 
Leitbild : 
 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 4 
 
 
 
Peter Hinze 
Bürgermeister 
 
 
Anlage/n: 
07 - 17 0205 2021 A 1 Änderungssatzung 
07 - 17 0205 2021 A 2  Gebührenkalkulation 2021 



2. Änderungsatzung vom __________________________ 
zur Satzung der Stadt Emmerich am Rhein über die Unterhaltung und  

Benutzung von Gemeinschaftsunterkünften vom 12.11.2018 
 
 

Aufgrund des § 7 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f) der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV NRW 
S. 666 ff) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV NRW 

S. 916), in Kraft getreten am 01. Oktober 2020 und am 1. November 2020, hat der Rat in 
seiner Sitzung am ___.___.______ folgende 2. Änderung der Satzung der Stadt Emmerich 

am Rhein über die Unterhaltung und Benutzung von Gemeinschaftsunterkünften vom 
18.11.2018 beschlossen: 

 
 

Artikel I 
 

 
 
§ 4 Abs. 4 wird wie folgt neu gefasst:  
 
„(4) Die monatliche Gesamtbenutzungsgebühr beträgt 185,99 € je Person für die Benutzer 
der in § 1 Abs. 2 genannten Unterkünfte. Sie setzt sich zusammen aus einer Grundgebühr 
von 128,77 €, einer Verbrauchsgebühr von 30,81 € und einer Stromgebühr von 26,41 €.“ 
 
 

Artikel II 
 
Die Änderungssatzung tritt zum 01.08.2021 in Kraft. 
 
 



Gebührenkalkulation  

für die Unterhaltung und Nutzung von Übergangsunterkünften 

Rechtsgrundlage: § 6 Abs. 1 bis 3 KAG NRW – Benutzungsgebühren 

(1) Benutzungsgebühren sind zu erheben, wenn eine Einrichtung oder Anlage überwiegend dem Vorteil einzelner 
Personen oder Personengruppen dient, sofern nicht ein privatrechtliches Entgelt gefordert wird. Im Übrigen können 
Gebühren erhoben werden. Das veranschlagte Gebührenaufkommen soll die voraussichtlichen Kosten der 
Einrichtung oder Anlage nicht übersteigen und in den Fällen des Satzes 1 in der Regel decken. § 109 der 
Gemeindeordnung bleibt unberührt. 

(2) Kosten im Sinne des Absatzes 1 sind die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten. Der 
Gebührenrechnung kann ein Kalkulationszeitraum von höchstens drei Jahren zu Grunde gelegt werden. 
Kostenüberdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes sind innerhalb der nächsten vier Jahre 
auszugleichen; Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraums ausgeglichen werden. Zu den Kosten 
gehören auch Entgelte für in Anspruch genommene Fremdleistungen, Abschreibungen, die nach der mutmaßlichen 
Nutzungsdauer oder Leistungsmenge gleichmäßig zu bemessen sind, sowie eine angemessene Verzinsung des 
aufgewandten Kapitals; bei der Verzinsung bleibt der aus Beiträgen und Zuschüssen Dritter aufgebrachte 
Eigenkapitalanteil außer Betracht. Soweit die Umsätze von Einrichtungen und Anlagen der Umsatzsteuer 
unterliegen, können die Gemeinden und Gemeindeverbände die Umsatzsteuer den Gebührenpflichtigen 
auferlegen. 

(3) Die Gebühr ist nach der Inanspruchnahme der Einrichtung oder Anlage zu bemessen (Wirklichkeitsmaßstab). 
Wenn das besonders schwierig oder wirtschaftlich nicht vertretbar ist, kann ein Wahrscheinlichkeitsmaßstab 
gewählt werden, der nicht in einem offensichtlichen Missverhältnis zu der Inanspruchnahme stehen darf. Die 
Erhebung einer Grundgebühr neben der Gebühr nach Satz 1 oder 2 sowie die Erhebung einer Mindestgebühr ist 
zulässig. 

Als Basis für die Gebührenkalkulation dienen die tatsächlichen Kosten aus dem Haushaltsjahr 
2019. Durch diesen Zeitraum von 12 Monaten werden insbesondere bei den 
Verbrauchspositionen saisonale Schwankungen (Heiz- und Stromkosten) ausgeglichen. 

Summarisch ergibt sich für alle voraussichtlich im Jahr 2021 genutzten Objekte folgende 
Kalkulation: 

Grundgebühr 
 

Personalkosten 
es werden ausschließlich Personalkosten im Zusammenhang mit 
der Gebäudebewirtschaftung aus FB 3 und 7 angesetzt. 
Personalkosten zur Betreuung bleiben außen vor 

Geschäftsaufwendungen 
Bürobedarf, Telefon, Notrufeinrichtung, … 

Unterhaltung Inventar 
Reparatur/Ersatzbeschaffung: Möbel, Elektrogeräte, … 

Gebäudeunterhaltung 
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 

Mietaufwendungen 
Die Aufwendungen wären ohne die mietfrei vom Bund zur 
Verfügung gestellten Wohnungen, für die nur Betriebskosten 
anfallen, deutlich höher 

Abschreibungen 
Nach § 6 Abs. 2 KAG NRW sind die Abschreibungen für Gebäude 
im Eigentum der Stadt zu den Kosten zu rechnen 

Kalkulatorische Zinsen 
Nach § 6 Abs. 2 KAG NRW sind die kalkulatorischen Zinsen für das 
aufgewandte Kapital zu den Kosten zu rechnen. Hierbei bleibt der 
aus Beiträgen und Zuschüssen Dritter aufgebrachte 
Eigenkapitalanteil außer Betracht 

 
 

146.254,15 € 
 
 
 

548,04 € 
 

7.090,68 € 
 

24.634,32 € 
 

140.707,21 € 
 
 
 

11.337,63 € 
 
 

7.832,28 € 
 

Summe der zu berücksichtigenden Kosten im Jahr 2019 338.404,31 € 



 
maximale Belegung aller Objekte zusammen = 219 Personen 

über die Verwendung der maximalen Belegungszahl wird in der 
anschließenden Berechnung sichergestellt, dass der Kostenanteil, 
für nicht genutzte Plätze nicht in die Gebührenkalkulation einfließt. 

 
   Summe der Kosten eines Jahres 
 : maximale Belegung (Personenanzahl) 
 : 12 Monate 

 
 
 
 
 
 

338.404,31 € 
: 219 P 
: 12 M 

 = Grundgebühr pro Person pro Monat =  = 128,77 € 

 
Verbrauchsgebühr 
 

Verbrauchskosten 
Verbrauchsabhängige Kosten aller Objekte (Gas, Wasser, 
Abgaben, Versicherungen, …) 

 
tatsächliche Belegung aller Objekte zusammen = 169 Personen 

da für leerstehende Objekte keine verbrauchsabhängigen Kosten 
anfallen, ist hier mit der tatsächlichen Zahl der Benutzer zu rechnen 

 
   Summe der Verbrauchskosten eines Jahres 
 : tatsächliche Belegung (Personenanzahl) 
 : 12 Monate 

 
 
 

62.481,95 € 
 
 
 
 
 
 
 

62.481,95 € 
: 169 P 
: 12 M 

 = Verbrauchsgebühr pro Person pro Monat =  = 30,81 € 

 
Stromverbrauchsgebühr 

Die Stromkosten werden getrennt von den übrigen 
Verbrauchskosten berechnet, da nach den Bestimmungen im 
Sozialrecht, Kosten für Strom in den jeweiligen Regelbedarfen 
enthalten sind während die übrigen Verbrauchskosten zu den 
Unterkunftskosten gehören 

 
Verbrauchskosten für Strom 
 
tatsächliche Belegung aller Objekte zusammen = 169 Personen 

da für leerstehende Objekte keine verbrauchsabhängigen Kosten 
anfallen, ist hier mit der tatsächlichen Zahl der Benutzer zu rechnen 

 
   Summe der Verbrauchskosten eines Jahres 
 : tatsächliche Belegung (Personenanzahl) 
 : 12 Monate 

 
 
 
 
 
 
 
 

53.554,44 € 
 
 
 
 
 

53.554,44 € 
: 169 P 
: 12 M 

= Stromverbrauchsgebühr pro Person pro Monat = = 26,41 € 

Grundgebühr 

Verbrauchsgebühr 

Stromverbrauchsgebühr 

128,77 € 

30,81 € 

26,41 € 

Gesamtbenutzungsgebühr 185,99 € 
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